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Benutzungsordnung der Mediothek 
der Pädagogischen Hochschule Graubünden 

 
Allgemeine Bestimmungen 
 
Benutzungsberechtigung 
 
Die Mediothek der Pädagogischen Hochschule steht in erster Linie den Studierenden und 
Dozierenden mit einem vielfältigen Angebot an Lehrmitteln, Medien und Anregungen für den 
Unterricht sowie Fachliteratur zu Fragen von Schule und Bildung zur Verfügung. 
Für auswärtige BenutzerInnen gelten eingeschränkte Ausleihbedingungen.  
 
Öffnungszeiten 
 
Die Öffnungszeiten werden von der Leitung der Mediothek festgelegt und jeweils auf der Homepage 
publiziert.  
 
Benutzung 
 
Die Ausleihe erfolgt gegen Vorweisung des Bibliotheksausweises. Sie ist kostenlos. 
Das Mediothekspersonal ist berechtigt, die Anzahl der gleichzeitig entliehenen Medien für 
Benutzende zu begrenzen. 
Änderungen der Adresse oder der E-Mail-Adresse müssen gemeldet oder über das 
Benutzungskonto selbst vorgenommen werden. 
 
Ausleihe 
 
Ausleihfristen 
 

Medium Ausleihefrist für 
Angehörige PHGR 

Ausleihefrist (total 4 
Medien) für auswärtige 
Nutzende 

Lehrmittel 6 Wochen 4 Wochen 

Monographien 6 Wochen 4 Wochen 

CD-ROM, Sach-DVD 6 Wochen 4 Wochen 

Musik CD 2 Wochen 2 Wochen 

Hörbücher 2 Wochen 2 Wochen 

Zeitschriften 2 Wochen 2 Wochen 

Video, DVD 2 Wochen 2 Wochen 
     
Ist ein Medium ausgeliehen und wird dringend von Angehörigen der PHGR benötigt, darf das 
Mediothekspersonal den Kontakt vermitteln. 
Sollte die Mediothek für eigene Zwecke (Lehrveranstaltungen, Forschungsarbeiten) ausgeliehene 
Literatur benötigen, kann sie die Medien vor der Ausleihfrist zurückfordern. 
 
Von der Ausleihe ausgenommen sind Präsenzexemplare, Medien aus dem Handapparat und neuste 
Ausgaben von Zeitschriften. 
 
Verlängerung 
 
Zwei Verlängerungen sind möglich, sofern die Medien nicht von anderen Benutzenden reserviert 
sind. Sie können online über das Benutzungskonto vorgenommen werden. 
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Reservation 
 
Ausgeliehene Medien können online über das Benutzungskonto reserviert werden. Nach Rückgabe 
der Medien  wird eine Abholungseinladung versandt. Werden die Medien nicht innert Wochenfrist 
abgeholt, entfällt die Reservation. 
 
Erinnerung/Mahnungen 
 
Erinnerung  unmittelbar nach Ablauf der Ausleihfrist   
    kostenlos 
1. Mahnung:  14 Tage nach Ablauf der Frist Fr. 10.00  
2. Mahnung  21 Tage nach Ablauf der Frist Fr. 10.00 
    (zusammen Fr. 20.00) 
3. Mahnung  28 Tage nach Ablauf der Frist Fr. 15.00  
    (zusammen Fr. 35.00) 
 
Erinnerung, 1. und 2. Mahnung werden per E-Mail versandt, die 3. Mahnung erfolgt 
schriftlich. 
Nicht erhaltene Mahnungen oder Abwesenheit können nicht als Begründung für verspätete 
Rückgaben akzeptiert werden. 
Die Benutzerinnen und Benutzer sind selber verantwortlich, das Benutzungskonto im Web-OPAC 
regelmässig zu überprüfen.  
Wird eine ausstehende Mahngebühr nicht beglichen, wird die Forderung an die Abteilung Finanzen 
der PHGR weiter geleitet. Der Benutzende wird für weitere Ausleihen gesperrt. 
 
Verlust 
 
Für nicht zurückgebrachte Medien werden die Wiederbeschaffungskosten plus  
Fr. 20.00 Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt. Wird das Medium selber ersetzt, entfällt die 
Bearbeitungsgebühr. 
Ist das Medium vergriffen, ist ein entsprechender Betrag an die Mediothek zu entrichten. 
 
Fernleihe 
 
Für Angehörige der PHGR werden Medien die im Verbund nicht vorhanden sind per nationaler und 
internationaler Fernleihe besorgt. Die Kosten gehen zu Lasten der Institution sofern die Medien für 
Forschung, Lehre und Studium benötigt werden. 
 
Velo-Buchkurier 
 
Studierende und Dozierende können Medien kostenlos in ihre Wunschbibliothek bringen lassen oder 
Medien in der für sie nächstgelegenen Bibliothek zurückgeben. Ein Velo-Buchkurier transportiert die 
bestellten, bzw. die zurückgegebenen Medien 5 Mal pro Woche montags bis freitags zu den 
einzelnen Standorten. Beteiligt sind die folgenden Bibliotheken: Kantonsbibliothek, Bibliotheken des 
Bildungszentrums für Gesundheit und Soziales, der Hochschule für Technik und Wirtschaft, der 
Theologischen Hochschule, der Kantonsschule und der Gewerbeschule. 
 
Besorgung von Zeitschriftenartikeln 
 
Zeitschriftenartikel werden von der Mediothek für Angehörige der PHGR kostenlos besorgt. 
 
Urheberrecht 
 
Alle Materialien unterstehen dem Urheberrechtsgesetz. Beim Einsatz der Medien sind die 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. 


